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Produktbereich 9 –Zentrale Finanzleistungen  
 
Kennzahlen 
 
Jahresüberschuss je EW 
Verbesserung 70   
Es wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 844 TEUR. bzw. -11 EUR je EW geplant. Tat-
sächlich ist in 2021 aber ein Überschuss in Höhe von 4.453 TEUR erzielt worden, so dass der  
Wert nun 59 EUR je EW beträgt und es somit zu einer deutlichen Verbesserung gekommen 
ist.  
 
Schuldenstand je EW 
Verbesserung 761   
Der Schuldenstand wurde mit 1.267 EUR je EW zum Jahresende geplant. In 2021 sind entge-
gen der Planung keine zusätzlichen Kredite aufgenommen worden, stattdessen sind die be-
stehenden Verbindlichkeiten um rd. 2.143 TEUR getilgt worden. Der Schuldenstand sank so-
mit auf 506 EUR je EW. 
 
Prozentualer Anteil der Realsteuern an den städtischen Erträgen 
Verbesserung 0,3   
Diese Verbesserung resultierte unter anderem aus dem Anstieg bei den Gewerbesteuererträ-
gen. Der prozentuale Anteil der Realsteuern stieg von 29,4 % auf 29,7 %.  
 
Steuerliche Ertragskraft je EW 
Verbesserung 58   
Die Verbesserung resultierte einerseits aus den höheren Gewerbesteuererträgen 
(+6.140 TEUR) und andererseits erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
deutlich um 2.466 TEUR. 
 
Deckungsgrad  
Verbesserung 9 
Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und 
Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen 
und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt 
sich eine Änderung der Kennzahl.  
 
Überschuss je Einwohner 
Verbesserung 100 
Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordent-
liche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen 
(ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner. Durch 
die u. g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl. 
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Produkt 9000 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 
 
Ergebnisplan 
 
Verbesserung: 8.477 TEUR 

 Mehrerträge: 9.251 TEUR  
 Mehraufwendungen: 774 TEUR 

 
 
1 –  Steuern und ähnliche Abgaben 
 Grundsteuer B 
 Mehrerträge 322 TEUR 

Die Erträge aus der Grundsteuer B lagen mit 1,86 % knapp über dem Haushaltsansatz. 
 

1 –  Steuern und ähnliche Abgaben 
 Gewerbesteuer 
 Mehrerträge 6.141 TEUR  

Die Erträge aus der Gewerbesteuer lagen in 2021 mit 13,19 % merklich über dem Haus-
haltsansatz. Entgegen der Befürchtungen konnten in 2021 bei der Gewerbesteuer keine 
Auswirkungen der Corona-Pandemie festgestellt werden.  
 

1 –  Steuern und ähnliche Abgaben 
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 Mehrerträge 2.466 TEUR 

Die Wirtschaft und die Einkommen haben sich von der Coronapandemie relativ schnell 
erholt. Nach der Schlussrechnung lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
2.446 TEUR über dem Haushaltsansatz.  
 

1 –  Steuern und ähnliche Abgaben 
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
 Mehrerträge 509 TEUR 

Nach der Schlussrechnung für das Jahr 2021 ergaben sich Mehrerträge von 6,35 %.  
 

1 –  Steuern und ähnliche Abgaben 
 Vergnügungssteuer 
 Mindererträge -377 TEUR 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden auch bei der Vergnügungssteuer Mindererträ-
ge verzeichnet. Die Mindererträge bei der Apparate- und Wettbürosteuer belaufen sich 
auf rd. 370 TEUR. Bei der Steuer auf sexuelle Vergnügungen führt die Pandemie zu ei-
ner Verschlechterung von 7 TEUR.  

 
1 –  Steuern und ähnliche Abgaben 
 Hundesteuer 
 Mehrerträge 9 TEUR 

Die Erträge aus der Hundesteuer lagen mit 2,14% knapp über dem Haushaltsansatz.  
 
1 –  Steuern und ähnliche Abgaben 
 Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) 
 Mehrerträge 92 TEUR 

Aus der Endabrechnung für 2021 ergibt sich eine Verbesserung.  
 
  



7 –  Sonstige ordentliche Erträge 
 Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH   
 Mehrerträge 140 TEUR 

Die Endabrechnungen aus 2020 führen zu Mehrerträgen in Höhe von 140 TEUR. 
 
7 –  Sonstige ordentliche Erträge 
 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer   
 Mindererträge -43 TEUR 

In 2021 sind die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer niedriger ausgefallen als 
geplant. Der Bund hat aufgrund der Corona-Pandemie die reguläre zinsfreie Karenzzeit 
für Gewerbesteuerveranlagungen einmalig um 6 Monate verlängert. Dadurch kam es zu 
einer Veränderung bei den Zinserträgen, weil Zahlungen somit erst im folgenden Jahr 
fällig geworden sind. 

 
15 – Transferaufwendungen 
 Gewerbesteuerumlage 
 Mehraufwendungen 449 TEUR 

Korrespondierend zu den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (vgl. Berichtszeile 1) 
steigt auch die Gewerbesteuerumlage. 
 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 Anpassung Wertberichtigung (nicht planbar) 
 Mehraufwendungen 386 TEUR 

Die Mehraufwendungen resultierten aus Wertberichtigungen von Steuerforderungen. 
 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Minderaufwendungen 58 TEUR  
Bei den Gewerbesteuererstattungszinsen sind 58 TEUR weniger benötigt worden. Der 
Bund hat aufgrund der Corona-Pandemie die regulär zinsfreie Karenzzeit für Gewerbe-
steuerveranlagung verlängert (vgl. Berichtszeile 7), dadurch kam es auch zu Verände-
rungen bei den an Unternehmen zu zahlenden Zinsen. Zusätzlich sind aufgrund eines 
Urteils des Bundesverfassungsgerichtes ab dem 01.10.2021 die Zinsfestsetzung für 
den Zinszeitraum ab dem 01.01.2019 ausgesetzt worden.  
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Produkt 9010 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 
 
Ergebnisplan 
 
Verschlechterung: 866 TEUR 

 Mindererträge: 209 TEUR  
 Mehraufwendungen: 657 TEUR  

 
7 –  Sonstige ordentliche Erträge 
 Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar) 
 Mehrerträge 729 TEUR 

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich (Versetzung zur Stadt 
Rheine) ergaben sich Abfindungszahlungen der vorherigen Dienstherren bzw. Erstat-
tungsansprüche gegenüber den vorherigen Dienstherren in Höhe von insgesamt 
209 TEUR, die unter anderem zur Deckung von zusätzlich erforderlichen Pensions- und 
Beihilferückstellungen (Berichtzeile 11) eingesetzt werden.   
Versetzungen zu anderen Dienstherren führten zur Auflösung der bislang gebildeten 
Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 520 TEUR. Die fälligen Abfindungszah-
lungen an die neuen Dienstherren werden von der Kommunalen Versorgungskasse aus 
Umlagemitteln gezahlt, so dass in diesen Fällen keine Personalaufwendungen für die 
Stadt Rheine anfallen.  
 

11 – Personalaufwendungen 
 Mehraufwendungen 1.623 TEUR 

Aufgrund nicht planbarer Wechsel im Beamtenbereich ergaben sich Mehraufwendungen 
für die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erstat-
tungsverpflichtungen an andere Dienstherren. Diesen Mehraufwendungen stehen aber 
auch Mehrerträge gegenüber (siehe Berichtszeile 7).  
 

12 – Versorgungsaufwendungen 
 Minderaufwendungen 311 TEUR 

Die Minderaufwendungen beruhen auf nicht planbare Auflösungen zu den Beihilferück-
stellungen für Versorgungsempfänger.  
 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar) 
 Mehraufwendungen 240 TEUR 

Ausschlaggebend für diese Mehraufwendungen sind insbesondere Wertberichtigungen 
auf öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 240 TEUR.  
 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (nicht planbar) 
 Mehraufwendungen 15 TEUR 

Aufgrund nicht planbarer Personalwechsel im Beamtenbereich zu anderen Dienstherren 
sind früher erhaltene Abfindungszahlungen an die neuen Dienstherren weiterzuleiten 
(vgl. auch Berichtszeile 7).  
 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 Zinsaufwendungen Kreditinstitute 
 Minderaufwendungen 912 TEUR 

Die geplanten Aufnahmen von Investitionskrediten waren in 2021 nicht erforderlich. Dies 
führte zu geringeren Zinsaufwendungen. 
 



23 – Außerordentliche Erträge  
 Mindererträge 940 TEUR 

Im Vergleich zum Haushaltsplan verringert sich der außerordentliche Ertrag für isolierte 
coronabedingte Belastungen um 940 TEUR auf 9.581 TEUR. 
 


